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Beschlussvorlage 
 

öffentlich 

Vorlage-Nr: 
 
Aktenzeichen: 
Datum: 

Einreicher: 

Verfasser: 
 

COS-BV-045/2009 
 
he - ve 

17.06.2009 

 

Fachbereich Bauwesen und 

Umwelt 

Betreff: 

Bebauungsplan Nr. 1 "Am Sportplatz" 3. Änderung, Cobbelsdorf  
hier: Befreiung gemäß § 31 (2) BauGB von der örtlichen Bauvorschrift § 3 (3) 
des obigen B-Planes - hier: Solaranlagen sind bis zu 1/3 der zugehörigen 
Dachfläche des Hauptgebäudes zulässig." 

Mitglieder Abstimmungsergebnis Beratungsfolge 

Soll Anw. 
Mitw.-
verbot Daf. Dag. Ent. 

10.08.2009 Ortschaftsrat Cobbelsdorf 

17.08.2009 Bau-, Stadtentwicklungs- und 

Sanierungsausschuss 

03.09.2009 Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) 

      

 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) beschließt nachstehende Befreiung von den 
Festsetzungen des o. g. B-Planes: 
 
Entsprechend des Antrages von Fam. Görisch sind Solaranlagen auf der zugehörigen 
Dachfläche des Hauptgebäudes zulässig. Eine Größenbeschränkung wird nicht vorgegeben. 
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Beschlussbegründung: 
 
Bei der Festsetzung zu den Solaranlagen handelt es sich um eine örtliche Bauvorschrift, die 
sich die damalige Gemeinde selbst auferlegt hat. 
Von den örtlichen Bauvorschriften kann die Gemeinde i.d.R. befreien, wenn die Befreiung 
unschädlich für das Ortsbild ist. 
Im vorliegenden Fall ist die in Frage kommende Dachseite (Südseite) der Straße abgewandt, 
aufgrund dessen hat die Dachfläche und deren Gestaltung keinen Einfluss auf das Ortsbild. 
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ja:     Nein: X 
 
 
Ausgaben:    
 
Einnahmen:    
 
Planmäßig bei Hst.:   
 
Überplanmäßig bei Hst.:  
Außerplanmäßig bei Hst.:  
 
 
Bemerkungen:  
 

 

 
Anlagen:  
 
Antrag auf Befreiung vom 06.05.2009, Fam. Görisch 
 

 

 

 
 


